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POSITIONSPAPIER – MEHR FREIER MARKT 

STATT STAATLICHE MONOPOLE  

Worum geht es 

Üblicherweise werden private Planerunternehmungen 

von öffentlichen Auftraggebern damit betraut, in deren 

Namen intellektuelle Dienstleistungen zu erbringen. Es 

kommt jedoch zunehmend  vor, dass die öffentliche 

Hand solche Dienstleistungen selber erbringt. 

In beiden Fällen kommen die Steuerzahlerinnen und 

Steuerzahler für die Kosten für Planerleistungen auf. 

Aber während private Planerunternehmungen spezifi-

sche Dienstleistungen anbieten und dem Markt ausge-

setzt sind, übernehmen öffentliche Verwaltungen auch 

weiter gehende Aufgaben im öffentlichen Interesse, 

ohne dass diese im Wettbewerb zu anderen Marktteil-

nehmenden stehen. 

 

Die Beteiligung öffentlicher Verwaltungen am privatwirt-

schaftlichen Markt ist grundsätzlich abzulehnen. Dies, 

weil Verwaltungen über einen anderen Aufgabenbe-

reich und andere interne Strukturen als private Unter-

nehmen verfügen. Dadurch entsteht die Gefahr, dass 

die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler stärker finanzi-

ell belastet werden, als wenn dieselbe Leistung durch 

private Anbieter erbracht wird. Diese ordnungspoliti-

sche Frage muss, auch im Hinblick auf die verstärkte 

Durchdringung des freien Marktes durch staatliche Un-

ternehmen mit Monopolauftrag, geklärt werden. 

 

Position der usic 

Als nationale Stimme der beratenden Ingenieurunter-

nehmungen nimmt die usic eine Vermittlerrolle zwi-

schen Planerunternehmungen und der öffentlichen 

Hand wahr. Deshalb ist die usic auch mit den Anliegen 

und Bedürfnissen beider Seiten vertraut. Im Grundsatz 

sind diese Anliegen deckungsgleich, nämlich die beste 

Qualität zum bestmöglichen Preis zu erbringen, um so 

die Kosten für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 

so gering wie möglich zu halten. 

 

Die usic anerkennt die Fähigkeit der öffentlichen Hand, 

Planerleistungen ebenso kompetent erbringen zu kön-

nen, wie dies privatwirtschaftliche Unternehmungen 

tun. Gleichzeitig hat die usic erhebliche Zweifel an der 

Fähigkeit der öffentlichen Verwaltungen, Planerleistun-

gen zu marktüblichen Preisen bieten zu können.  

 

Während private Unternehmen für überteuerte Leistun-

gen durch den Markt unmittelbar abgestraft werden, 

kann die öffentliche Hand ihrerseits diese Mehrkosten 

intern abwälzen oder querfinanzieren und durch die po-

litischen Entscheidungsträger legitimieren lassen. 

 

Im Interesse eines wirtschaftlichen Mitteleinsatzes zu 

Gunsten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern for-

dert die usic von der Politik dafür zu sorgen, dass die 

öffentlichen Verwaltungen sich auf ihre Kernaufgaben 

konzentrieren und den Personalbestand darauf aus-

richten. Ferner sollen sie einen Kostenvergleich mit der 

Privatwirtschaft vorzunehmen und vermehrt Planerleis-

tungen an privatwirtschaftliche Unternehmungen ausla-

gern. 

 

 

Forderungen der usic 

– Die öffentliche Hand soll 

– die interne Kostentransparenz fördern, um die effektiven Vollkosten pro Arbeitsstunde zu ermitteln. 

– sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und ihren Personalbestand danach ausrichten. 

– die Honorarkosten mit denjenigen in der Privatwirtschaft üblichen Kosten vergleichen. 

– Leistungen, welche die Privatwirtschaft günstiger erbringen kann, konsequent an diese auslagern. 
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